
Verordnung
über das Naturschutzgebiet

,,Aschendorfer Obermoor/Wildes Moor"
in der Stadt Papenburg, der Gemeinde Surwold,

Samtgemeinde Nordhümmling, und der Gemeinde Neulehe,
Samtgemeinde Dörpen, Landkreis Emsland

Vom 6.12.2007

Aufgru nd der §§ 24, 28 c, 29, 30, 34 bund 55 Abs. 3 NNatG
i. d. F. vom 11. 4.1994 (Nds. GVBI.S. 155, 267), zuletzt geän
dert durch Arti kel 4 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 (Nds . GVBI.
S. 161), und des § 3 Abs . 3 ZustVO- Naturschutz vom 9. 12.
2004 (Nds . GVBI. S. 583) wird verordne t :

§ 1

Naturschutzgebiet

(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet
wird zum Naturschutzgebiet (NSG) "Aschendorfer Obermoor/
Wild es Moor" erklärt. Es umfasst auch das ehemalige NSG
"Krummes Meer".

(2) Das NSG erstreckt sich nördlich des Küstenk anals zwi
schen den Ortschaften Neulehe und Aschendorf-Moor-Sied
lung im Westen und dem Splittingkanal im Osten. Es befind et
sich in der Stadt Papenburg, der Gemeind e Surwold, Samt 
gemeinde Nordhümmling, und der Gemeinde Neulehe, Samt 
gemeinde Dörp en , im Landkreis Emsland.

(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgebli chen
Karte im Maßstab 1: 10 000 *) und aus der mitveröffentlichten
Übersich tskarte im Maßs tab 1 : 25000 (Anlage) . Sie verläuft
auf der Außenseite des dort dargestellt en grauen Rasterban 
des. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie kön 
nen von jedermann währe nd der Dienststunden bei der Stad t
Papenburg, der Samtgemeinde Nordhümmling, der Samtge
meinde Dörp en , dem LK Emsland - untere Naturschutzbe
hörde - und dem Niedersächsischen Landesbetri eb für
Wasserwirtsch aft , Küsten- und Naturschutz, Betri ebsst elle
Brake-Oldenburg, Dien stgebäude Old enburg, unentgeltlich
eingesehen werden .

(4) Das NSG .Aschendorfer Obermoor/Wildes Moor" ist zu
gleich Teil des Fauna-Flora-Habit at-(FFH-)Gebietes "Kru mmes
Meer , Asch endorfer Obermoor". In der Übersichtskarte und in
der maßgebli chen Karte ist die Teilfläche des NSG, die im
FFH-Gebiet liegt und der Umsetzung der FFH-Richtlinie dient,
gesondert gekennzeichne t.

(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 1056 ha.

§ 2

Schutzgegenstand und Schutzzweck

(1) Prägende Landschaftselemente des NSG .Aschendorfer
Obermoor/Wildes Moor" sind ungenutzte Restmoorbestände
und Wiedervernässungsbereiche mit hochmoortypischen Tier
und Pflan zenarten , in Renaturierung befindlich e ehemalige
Abtorfungsflächen sowie Hochmoorgrünland. Derzeit üb er
wiegend ackerbaulich genutzte Sandmischkulturflächen wer
den einbezogen . Das Naturschutzgebiet zeichnet sich durch
eine Vielzahl unterschiedli ch strukturierter Hochmoor-Lebens 
räume aus , die eng miteinander verzahnt sind. Das NSG um
fasst mit dem Hochmoorkomplex und seinen Randbereichen
eines der größten, noch unzerschnitten gebliebenen Gebiete
der ehemals durch Hochmoore gepräg ten Hunte-Leda-Moor
niederung.

(2) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die Erhaltung,
Pflege und naturnahe Entwicklung des NSG .Aschendorfer
Obermoor/Wildes Moor" als Lebensstätt e schutzbedürftiger
Tier- und Pflanzenart en und deren Leben sgemeinsch aften
sowi e als Landsch aft von Seltenheit , besonderer Eigena rt ,
Vielfalt und Schönheit.

* ) Hier nicht abgedruc kt

(3) Die Erklärung zum NSG bezweckt die Erhaltung und
Entwicklung insb esondere

1. ho chmoortypis cher Standortfaktoren,

2. oberfläch ennah er Wasserstände durch Wiedervern ässung,

3. von Hochmoorgrünland,

4. naturnaher Waldfl ächen im Hochmoorrandbereich .

(4) Die Fläche des NSG gemäß § 1 Abs . 4 Satz 2 ist Teil des
Europäischen Ökologischen Netzes .N atura 2000"; die Unter
schutzsteIlung dient der Erhaltung des Gebietes als FFH
Gebiet nach der Richtlinie 92/43!EWG (FFH-Richtlinie) des
Rates vom 21. 5. 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens 
räume sowie der wildlebenden Tier e und Pflanzen (ABI. EG
Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zul etzt geändert durch
Richtlinie 2006/10 5/EG des Rates vom 20. 11. 2006 (ABI. EU
Nr. L 363 S. 368).

(5) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) für das NSG
im FFH-Gebiet ist die Erhaltung oder Wiederh erstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes durch

1. den Schutz und die Entwicklung insbesondere

des lebenden und des durch Torfabbau und Entwässerung
degeneriert en Hochmoores mit möglich st nassen, näh r
stoffarmen und großflä chig wald freien Bereich en und
naturnahen näh rstoffarm en , huminstoffreichen Torfst ich
gewä ssern,

2. die Erhaltung und Förd erung insb esondere

a) der prioritären Lebensr aumtypen (Anhang I FFH-Richt
linie)

aal 7110 Lebende Hochmoore

als naturnah e, wa ldfre ie, wac hsende Hochmoore
mit intaktem Wasserhaushalt und einer typisch en
Tier- und Pflanzenartenzusammensetzung, geprägt
durch nährstoffarme Verh ältni sse und ein Mosaik
torfmoosreicher Bulten und Sch lenken , einschli eß
lich naturnaher Moorrandbereiche,

bb) 91D0 Moorwälder

als naturnahe torfmoosreiche Birkenwälder unter
anderem im Hochmoorrandberei ch auf näh rstoff
armen, nassen Moorböden mit allen Altersphasen
in mosa ikart igem Wechsel, mit standortgerechten,
ursprünglich im Naturraum heimischen Baum
arten, eine m hohen Alt- und Totholzanteil , Höh
lenb äumen , natürlich entstandenen Lichtungen
und strukturreichen Waldr ändern einschließ lich
ihrer typis chen Tier- und Pflan zenarten ,

b) der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie)

aal 3160 Dystrophe Seen und Teiche

als naturnah e nährstoffarme, huminstoffreiche
Still gewässer mit torfmo osreicher Verlandungs
vegetation in Moor gebieten einsch ließ lich ihrer
typis chen Tier- und Pflanzenarten ,

bb) 7120 Noch renaturi erungsfähige degradierte Hoch
moore

durch Renaturierung von degeneriertem Hochmoor
mit möglichst nass en , nährstoffarmen, weitgehend
waldfreien Teilflächen , das durch typis che , torf
bild ende Hochmoorvegetation gekennzeichne t ist ,
und naturnah en Moorrandbereichen , einschließ
lich ihrer typischen Tier- und Pflanz enarten ,
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cc) 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
als naturnahe, waldfreie Übergangs- und Schwing-
rasenmoore, u. a. mit torfmoosreichen Seggen- und
Wollgras-Rieden, auf sehr nassen, nährstoffarmen
Standorten, meist im Komplex mit nährstoffarmen
Stillgewässern und anderen Moortypen, einschließ-
lich ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten,

dd) 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 
als nasse, nährstoffarme Torfflächen mit Schnabel-
ried-Gesellschaften im Komplex mit Hoch- und
Übergangsmooren, Feuchtheiden und nährstoff-
armen Stillgewässern einschließlich ihrer typi-
schen Tier- und Pflanzenarten,

c) der Tierart (Anhang II FFH-Richtlinie)
Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)
durch die Sicherung und Entwicklung von besonnten
Torfstichen mit flutenden Vegetationsbeständen (vor
allem aus Torfmoosen) und von Gewässern in den
natürlicherweise stark vernässten, mesotrophen Rand-
bereichen von Hochmooren (Lagg-Zone) sowie anderer
mooriger Gewässer, außerdem durch die weitgehende
Verhinderung des völligen Zuwachsens der Larven-
gewässer mit Torfmoosen.

(6) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele auf
land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen soll insbesondere durch Angebote
des Vertragsnaturschutzes erfolgen.

(7) Die Hochmoorregeneration der westlich des in der maß-
geblichen Karte dargestellten landeseigenen Gebietes 26 gele-
genen wertvollen Hochmoorlebensräume soll durch die Ent-
wicklung einer Pufferzone gewährleistet werden. Die Puffer-
zone ist in der maßgeblichen Karte mit einem Punktraster
gekennzeichnet. 
1. Dazu werden in den zum Gärtnereigraben entwässernden

Gräben folgende Maßnahmen durchgeführt:
a) Erhöhung der Grabensohle um ca. 0,50 Meter,
b) Einbau von regulierbaren Stauwehren,
c) maximale Anhebung des Wasserstandes vom 1. Okto-

ber bis 31. März eines jeden Jahres, jedoch ohne die
Flächen zu überstauen,

d) Absenkung des Wasserstandes vom 1. April bis 30. Sep-
tember eines jeden Jahres auf ein Maß, das die hydro-
logische Pufferwirkung sicherstellt, aber weiterhin eine
landwirtschaftliche Nutzung der Flächen gewährleistet.

2. Die Maßnahmen gemäß Nummer 1 werden nicht vor
Ablauf der für diese Flächen gültigen Pachtverträge am
31. 12. 2013 umgesetzt.

§ 3
Schutzbestimmungen

(1) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG sind im NSG alle Handlun-
gen verboten, die das NSG oder einzelne seiner Bestandteile
zerstören, beschädigen oder verändern, sofern in dieser Ver-
ordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG darf das NSG außerhalb der
Wege nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht wer-
den. Als Wege gelten nicht Trampelpfade, Wildwechsel, Wald-
schneisen und Rückelinien. 

(3) Darüber hinaus werden folgende Handlungen, die das
NSG oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder stören
können, untersagt:
1. Hunde frei laufen zu lassen,
2. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm

oder auf andere Weise zu stören,
3. Feuer anzuzünden,
4. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen,

Wege und Plätze mit Kraftfahrzeugen zu befahren oder
Kraftfahrzeuge dort abzustellen,

5. im NSG unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Modellflugzeuge,
Drachen) zu betreiben, zu starten und landen zu lassen.

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd bleibt unbe-
rührt. Dem allgemeinen Verbot gemäß Absatz 1 unterliegt je-
doch die Neuanlage von
1. Wildäckern,
2. mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen Ein-

richtungen (wie z. B. Hochsitzen) soweit sie dem Schutz-
zweck des § 2 zuwiderläuft.

§ 4
Freistellungen

(1) Die in den Absätzen 2 bis 5 aufgeführten Handlungen
oder Nutzungen sind von den Regelungen des § 24 Abs. 2
NNatG und des § 3 freigestellt und bedürfen keiner natur-
schutzrechtlichen Befreiung.

(2) Allgemein freigestellt sind
1. das Betreten des Gebietes durch die Eigentümer und Nut-

zungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßi-
gen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke,

2. das Betreten des Gebietes und die Durchführung von Maß-
nahmen:
a) durch Bedienstete der Anstalt Niedersächsische Landes-

forsten und der Naturschutzbehörden sowie deren
Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben,

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher
Stellen sowie deren Beauftragte in Erfüllung der dienst-
lichen Aufgaben dieser Behörden; die Durchführung
von Maßnahmen nach Anzeige bei der zuständigen
Naturschutzbehörde vier Wochen vor Beginn,

c) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; die Durch-
führung von Maßnahmen nach Anzeige bei der zustän-
digen Naturschutzbehörde vier Wochen vor Beginn, es
sei denn, es handelt sich um eine gegenwärtige erheb-
liche Gefahr, die ein sofortiges Handeln erfordert; in
diesem Fall ist die zuständige Naturschutzbehörde un-
verzüglich über die durchgeführten Maßnahmen zu
unterrichten,

d) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Unter-
suchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder
auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde
oder mit deren Zustimmung,

e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie In-
formation und Bildung mit Zustimmung der zuständi-
gen Naturschutzbehörde,

3. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege, soweit dies
für die freigestellten Nutzungen erforderlich ist,

4. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in
Gewässern zweiter Ordnung und dritter Ordnung nach
den Grundsätzen des NWG,

5. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der be-
stehenden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen in
der bisherigen Art und im bisherigen Umfang.

(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche
Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis und nach folgen-
den Vorgaben:
1. ohne

a) die Wasserstände des Gebietes abzusenken,
b) das Bodenrelief zu verändern,
c) Erdsilos oder Feldmieten anzulegen,
d) Gehölze außerhalb von Waldflächen anzupflanzen,
e) bisher nach den Regeln der deutschen Hochmoorkul-

tur angelegte Flächen in Sandmisch- oder Sanddeck-
kultur umzuwandeln oder zu besanden,

sowie darüber hinaus
2. die Nutzung rechtmäßig bestehender  Ackerflächen, 
3. die Umwandlung von Acker in Grünland und die an-

schließende Nutzung gemäß Nummer 4,
4. die Nutzung der Grünlandflächen

a) im Gebiet 26, das in der maßgeblichen Karte mit einem
Grauraster gekennzeichnet ist,



b) außerh alb des unter Buch stabe a genannten Gebietes
26 mit folgenden Auflagen :
ohne
aal Behandlung mit chemisc hen Pflanzenschutzmit

teln ,
bb) Ernt egut zu lagern ,
ce) eine Winterb eweidung vom 15. November bis

1. Mai durchzuführen ,
dd) Erneuerung der Grasnarbe durch Umbruc h , zuläs

sig sind Über- oder Nachsaaten , auch im Scheiben
oder Schlitzdrillverfahren ,

ee) acker bauliehe Zwischennutzung,
c) auf im öffentlichen Eigentum befindlichen Flächen mit

Bewirtschaftungsauflagen zusätzlich zu Buchstabe b
nach Maßgabe der Pacht- oder Nutzungsverträge, so
fern dies dem Schutzzweck nicht widerspricht,

5. die Unterha ltung und Instandsetzung bestehender Ent
wässerungseinr ich tungen ,

6. die Wiederau fnahme der Bewirtsch aftung von vorüber
gehend ni cht genutzten Flächen , die an einem landwirt
schaftlichen Extensivierungs- und Stilllegungsprogramm
teilgenommen haben , sowie von vorübergehe nd ni cht ge
nutzten Ackerflächen (Stilllegungsflächen) .

7. Die zuständige Natur schutzbehörde kann Ausnahmen von
den Regelungen der Nummer 4 Buchst. b, Doppelbu chst. aa,
dd und ee zustimmen, sofern die Maßn ahmen den Schutz
zweck nicht beeinträchtigen .

8. Die Freist ellungen gelten für die bestehende Pferd ehaltung
entsprechend.

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft i. S.
des § 11 NWaldLG und nach weiteren aus dem Schutzzwec k
hergeleiteten Vorgaben :
1. ohne

a) Verw endung von Gehö lzen, die nicht der natürlichen
Artenzusammensetzung des jeweiligen Standortes ent
sprechen und die nicht in der Hunte-Leda-Mo orniede
rung heim isch sind,

b) Kahlschl äge in Laubwaldbeständen vorzuneh men ,
c) eine mech anisch e Bode nbea rbe itung fläch ig vorz u

nehmen ,
d) Laub gehölze zu roden,
e) Hiebsmaßnah men in der Zeit vom 1. März bis 31. Juli

eines jeden Jahres durchzuführen ,
f) Wege anzulegen,
g) Waldkalkungen oder Düngun gen vorzunehmen,
h) Anwendung von chemischen Pflan zenschutzmitteln ,

2. auf im öffen tlic he n Eigentum befindlich en Fläc hen mit
Vorgaben zusätzlich zu Nummer 1 nach Maßgabe der
Bewirtschaftun gs- oder Nutzungsverträge, sofern dies dem
Schutzzweck nicht widerspricht.

3. Die zuständige Naturschutzbehörde kann Ausnah men von
der Regelungen der Nummer 1 Buchst. c, d und h zustim
men , sofern die Maßnahme den Schutzzweck nicht beein
trächt igt.

(5) Freigestellt ist der zum Zeitpunkt des Inkrafttr etens die
ser Verordnung gene hmigte Torfabbau , jedoch ohne eine zu
künftige landwirtschaftli che oder forstwirtsch aftliche Folge
nutzung.

(6) Die zu ständige Naturschutzbeh örd e kann bei den in
den Absätzen 2 bis 4 gena nnten Fäll en zur Erteilung ih rer
Zustimmung oder im Anzeigeverfahren Regelungen zu Zeit
punkt, Ort und Ausführungswei se treffen , die geeignet sind,
Beeinträchtigungen oder Gefährdungen des NSG, einzelner
sein er Bestandteile oder seines Schutzzwec ks entgege nzu
wirken.

(7) Weitergehende Vorschriften der §§ 28 a und 28 b NNatG
bleiben unberührt.

(8) Bestehende behördliche Genehmigungen , Erlaubnisse
oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unberührt.

§ 5

Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zus tändige
Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 53 NNatG Befreiung
gewähren. Eine Befreiung zur Realisierung von Plän en oder
Projekten kann gewährt werd en , wenn sie sich im Rah men
der Prüfung nach § 34 c Abs. 1 NNatG als mit dem Schutz
zweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraus
setzungen des § 34 c Abs. 3 und 5 NNatG erfüllt sind.

§ 6

Pflege- und Entwicklungsrnaßnahmen

(1) Zur Kennzeichnung des NSG und seiner Wege sowie
zur weiteren Information üb er das NSG ist von den Eigentü
mern und sonstigen Nutz ungsberechtigten das Aufstellen von
Schildern zu dulden .

(2) Dem Schutzzweck dienende Maßn ahmen können - so
weit erforderlich - in einem Pflege- und Entwicklungspl an
für das NSG dargestellt werden, dies gilt insbesondere für

1. die Wiedervernässung von Hochmoorfläch en mit dem Ziel
der Hochmoorregeneration, durch geeigne te Maßnahmen
der Wasserrückhaltung,

2. Entkusselungen zur Beseiti gun g unerwünschten Geh ölz
aufwuchses.

§ 7

Verstöße

(1) Ordnungswidrig gemäß § 64 Nr. 1 NNatG handelt , wer
vorsätzlich oder fahrl ässig gegen die Regelungen des § 3 Abs. 3
verstößt, ohne dass eine Befreiung gewährt wur de .

(2) Ordnungswidrig gemäß § 64 Nr. 4 NNatG handelt , wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 24 Abs. 2 NNatG das
Gebiet oder einzelne seine r Bestandteile zerstört , beschädigt
oder verä nder t oder wer das Gebie t außerha lb der Wege be
tritt, ohne eine nach § 4 erforderliche Anz eige oder ohne dass
eine nach § 4 erforde rliche Zustimmung erteilt oder eine
Befreiung gewährt wur de.

§8

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung
im Nds. MB!. in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 22. 7. 1983 üb er
das Naturschutzgebiet "Kru mmes Meer" im Gebiet der Stadt
Papenburg, Landkreis Emsland (AB!. für den Regierungs
bezirk Weser-Ems S. 703) außer Kraft.

Hannover , den 6. 12. 2007

Niedersächsischer Landesbetrieb
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Dr. Keuffel


